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RS OGH 1955/6/1 2Ob198/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1955

Norm

EO §35 Af

Rechtssatz

Wenn die Kinder laut Gerichtsbeschluß dem Vater zu übergeben sind, ist damit ein früherer Unterhaltstitel, der davon

ausgeht, daß die Kinder bei der Mutter sind, beseitigt.

Entscheidungstexte

2 Ob 198/55
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